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RS OGH 1937/1/12 2Ob1095/36
 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 12.01.1937

Norm

ABGB §1405

EO §156 I

EO §156 IVA

MG §42 Abs2

Rechtssatz

Die durch die Anmerkung der Abtretung des Hauptmietzinses gemäß § 42 Abs 2 MG gescha9ene Verp:ichtung zur

Abfuhr der Mietzinse an den betre9enden Gläubiger begründet keine persönliche Schuld des Erstehers der belasteten

Liegenschaft; es liegt daher in einem solchen Falle auch keine Schuldübernahme vor. Der Ersteher ist zur Anfechtung

einer solchen Abtretung nicht berechtigt.
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